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Ja zum Unternehmenssteuerreformgesetz III
CVP. Am Abstimmungswochenende
vom 12. Februar 2017 ist auf Bundes-
ebene über die erleichterte Einbürge-
rung, die Schaffung eines Fonds für
die Nationalstrassen und den Agglo-
merationsverkehr und über das Unter-
nehmenssteuerreformgesetz III zu ent-
scheiden. Darüber hinaus ist über die
kantonale Volksinitiative zur Erhöhung
der Dividendenbesteuerung und über
die kantonale Volksinitiative zur Erhö-
hung der Steuereintrittsschwelle auf
Fr. 12000.– für Alleinstehende zu befin-
den, während auf Gemeindeebene das
neue Abwasserreglement, die Über-
nahme einer Teilstrecke des Heuledi-
weges und von Kanalisationsleitungen
im Bereich Heulediweg und Mühlefluo
von der Gemeinde sowie ein Zusatzkre-
dit von Fr. 4,0 Mio. für Gewässerschutz-
bauten zur Debatte stehen.

Der Vorstand der CVP Arth-Ober-
arth-Goldau empfiehlt die Annahme
der eidgenössischen und der kommu-
nalen Vorlagen, während die kantona-
len Initiativen abzulehnen sind.

Ja zur erleichterten
Einbürgerung

Bisher gibt es die erleichterte Einbürge-
rung bereits für Ehegatten. Gemäss dem
Bundesbeschluss über die erleichterte
Einbürgerung sollennunauchPersonen
der 3. Generation erleichtert eingebür-
gertwerden,wofür aber einige klareVor-
aussetzungen zu erfüllen sind. Es geht
hier um Personen, welche die Schweiz
schon längst als Heimat betrachten, hier
geboren, aufgewachsen und verwurzelt
sind. Sie sind ein Teil unserer Gesell-
schaft und haben einen weit stärkeren
Bezug zur Schweiz als zum Heimatland
ihrer Grosseltern. Vereinfacht wird nur
das Verfahren. Die Integrationskriterien
müssen auf jedenFall erfüllt sein.Die er-
leichterte Einbürgerung muss beantragt
werden. Automatisch geht nichts. Die
entsprechenden, integrierten Personen

sollenauchampolitischenLeben teilha-
ben können. Dieser Vorlage ist deshalb
zuzustimmen.

Ja zur Schaffung eines Fonds
für die Nationalstrasse und
den Agglomerationsverkehr

NachdemöffentlichenVerkehr soll nun
auch der Strassenverkehr eine sichere
und faire Finanzierung bekommen.
Der vorgesehene Fonds bringt Vor-
teile für alle Regionen der Schweiz. Das
Strassenverkehrsnetzwird gestärkt. Das
soll in der Verfassungunbefristet veran-
kert werden. DemBundesbeschluss zur
Schaffung eines Fonds für die National-
strassen und den Agglomerationsver-
kehr ist deshalb zuzustimmen.

Ja zum Unternehmens-
steuerreformgesetz III

Mit dem Unternehmenssteuerreform-
gesetz III wird die Wettbewerbsfähig-
keit der Schweiz bei der Unterneh-
menssteuerbelastung sichergestellt.
Und zwar mit internationaler Akzep-
tanz. Denn auf internationalen Druck
hin muss die ermässigte Besteuerung
von Statusgesellschaften (Holding-,
Domizil- und gemischte Gesellschaf-
ten) aufgehobenwerden. Für die kanto-
nalen Steuerausfälle erhält der Kanton
Schwyz 4,2 Prozent mehr von den Bun-
dessteuern.Mit dieserReformbleibt die
Schweiz ein attraktiver Unternehmens-
standort, wodurch Arbeitsplätze gesi-
chert werden können. Deshalb Ja zum
Unternehmenssteuerreformgesetz III.

Nein zur Volksinitiative
«Ja zu einer gerechten
Dividendenbesteuerung»

Dividenden für massgebliche (mindes-
tens10Prozent)Gesellschaftsbeteiligun-
gen werden beim Empfänger ermässigt
(beim Einkommen) besteuert, weil sie

bereits beim Unternehmen als Gewinn
besteuert worden sind und somit dop-
pelt besteuertwerden.Mit derErhöhung
der Dividendenbesteuerung von 50 auf
60ProzentwürdederKantonSchwyzbei
denKMUanAttraktivitätverlieren.Denn
die umgebendenKantone besteuern die
Dividenden derzeit nur zu 50 Prozent.
Die entsprechende Benachteiligung bei
den juristischen Personen ist zu vermei-
den, weil der Kanton Schwyz nach wie
vor zuwenig eigeneArbeitsplätze anbie-
tenkannundbereitsdeshalbhier steuer-
attraktiv bleibenmuss.DeshalbNein zur
Erhöhung der Dividendenbesteuerung
beziehungsweise Nein zur Volksinitia-
tive «Ja zu einer gerechten Dividenden-
besteuerung».

Nein zur Volksinitiative
«Ja zu einer gerechten
Steuerentlastung»

Die Erhöhung der Steuereintritts-
schwelle für Alleinstehende auf Fr.
12000.– würde für die ohnehin erfor-
derliche Steuergesetzrevision ein un-
nötiges vorzeitiges Festlegen eines iso-
lierten Teils darstellen. Die Steuerein-
trittsschwelle von Fr. 4650.– für Allein-
stehende ist wohl zu erhöhen. Aller-
dings hat das in Koordination mit den
Sozialabzügen in einem ausgewogenen
Verhältnis zu erfolgen. Mit der Vorgabe
einerfixenEintrittsschwelle istdasnicht
möglich.DeshalbNeinzur isoliertenEr-
höhung der Steuereintrittsschwelle auf
Fr. 12000.–. Nein zur Volksinitiative «Ja
zu einer gerechten Steuerentlastung».

Ja zum Abwasserreglement
der Gemeinde Arth

Das bisherige Abwasserreglement der
Gemeinde Arth ist veraltet und muss
den heute geltenden technischen und
rechtlichen Rahmenbedingungen an-
gepasst werden; u. a. sollen die Gebüh-
ren nicht mehr nach Bewohnergleich-

werten, sondernnachdemGebäudevo-
lumen gemäss SIA-Norm 416 erhoben
werden. Die neuen Anschlussgebühren
entsprechen dabei ungefähr der bishe-
rigen Gebührenhöhe. Das neue Regle-
ment entspricht den aktuellen Vorga-
ben des Kantons und den Bedürfnissen
der Gemeinde. Dem Reglement ist des-
halb zuzustimmen.

Ja zur Übernahme einer Teil-
strecke des Heulediweges und
von Kanalisationsleitungen

Der Heulediweg in Oberarth befindet
sich derzeit im Eigentum der Oberall-
meind-Genossame Arth. Ein Teil da-
von, nämlich der Bereich von der Berg-
strasse bis zur Abzweigung Mühlefluo,
stellt eine Groberschliessungsstrasse
dar, welche gemäss dem kantonalen
Planungs- und Baugesetz ins Eigentum
der Gemeinde zu übernehmen ist. Vor
der Übernahme wird dieses Strassen-
stück vollständig instand gestellt. Ge-
mäss dem Kanalisationsreglement der
Gemeinde Arth kann der Gemeinderat
private Sammelkanäle als öffentlich er-
klären,wenndiese demCharakter einer
öffentlichen Kanalisation entsprechen
und den technischen Anforderungen

entsprechen. Für den Gemeinderat
Arth erscheint es zweckmässig, dass die
Schmutz- und Meteorwasserleitungen
entlang des Heuledigweges und auf der
ZufahrtsstrasseMühlefluo insLeitungs-
netz der Gemeinde übernommen wer-
den. Diese Leitungen werden vor der
Übernahmevollständig instandgestellt.
Der von der Oberallmeind-Genossame
Arth beantragten Übernahme der Teil-
strecke des Heulediweges und von Ka-
nalisationsleitungen (Schmutz- und
Meteorwasserleitungen) im gleichen
Gebiet ist deshalb zuzustimmen.

Ja zum Zusatzkredit
von 4,0 Mio. Franken
für Gewässerschutzbauten

Die bisherigen Kredite für die Gewäs-
serschutzbauten der Gemeinde Arth
reichen nicht mehr aus, um die Sanie-
rungsaufgaben im Zeitraum von 2017
bis 2020 zu erfüllen. Dazu bedarf es
eines Zusatzkredites von 4,0 Mio. Fran-
ken. Es geht dabei um ausgewiesene
Bedürfnisse gemäss der generellen Ent-
wässerungsplanung. Die Finanzierung
erfolgt ausschliesslich durch Kanalisa-
tions-Anschlussgebühren.DemZusatz-
kredit ist deshalb zuzustimmen.

■ Bundesbeschluss erleichterte Einbürgerung Ja
■ Schaffung Fonds für Nationalstrassen und Agglomerationsverkehr Ja
■ Unternehmenssteuerreformgesetz III Ja
■ Initiative Erhöhung der Dividendenbesteuerung Nein
■ Initiative Erhöhung der Steuereintrittsschwelle auf Fr. 12000.– Nein
■ Genehmigung neues Abwasserreglement Gemeinde Arth Ja
■ ÜbernahmeHeuledigweg und Kanalisationsleitungen Ja
■ Zusatzkredit 4,0 Mio. Franken für Gewässerschutzbauten Ja

CVPGemeinde Arth, Pressedienst

Abstimmungsparolen Vorstand CVP
Arth-Oberarth-Goldau für 12. Februar 2017

Begeisterte Besucher in Ralph Hospenthals Graffiti-Atelier
Der Einladung des Kulturver-
eins Gemeinde Arth vom letz-
ten Donnerstagabend folgten 30
Interessierte. In seinemAtelier
vermittelte der junge Künstler
einen spannenden Einblick in
sein Kunstschaffen.

z Von Markus Hürlimann

Vor einem sieben Meter langen Wand-
bild begrüsste der Kunstschaffende die
Besucher und zeigte, wie die meisten
seiner naturalistischen, teils mit fan-
tasievollen Elementen kombinierten
Werke entstehen. Eine Videodokumen-
tation im Zeitraffer veranschaulichte
die Ausführungen zusätzlich. Es folgte
ein Rundgang durch dasmit Vorhängen
abgeteilte Atelier – wie die Abfolge ein-
zelner Akte einesTheaterstücks.

Mit Ausdauer das Hobby
zum Beruf gemacht

Der in Goldau aufgewachsene Künstler
bildete sich zuerst zum Zahntechniker
und dann zum Werbetechniker (ehe-
mals Schriftenmaler) aus. Nach einem
Unfall entschied er sich, als freischaf-
fender Graffiti-Künstler zu arbeiten
und gründete das Atelier «Seone». Sein
grosses zeichnerischesTalent und seine
grenzenlos scheinende Fantasie brach-
ten ihm immer neue Aufträge. Diese
Grundlagen, gepaart mit Ausdauer und
teils sehr langen Arbeitszeiten – zwei
Elemente, die bildenden Künstlern von
Laien selten zugeschrieben werden
– sowie einem professionell gestalte-
ten Webauftritt (unter www.seone.ch)
führten zum Erfolg. Der heute 31-jäh-
rige Ralph Hospenthal hat bereits in 25
LändernWerkegeschaffenund ist voller
Tatendrang. Übrigens ziert eines seiner
ersten Bilder seit acht Jahren die Aus-
senwand des Bergsturzmuseums.

Beim Rundgang fiel den Besuchern
auch auf, wie der Künstler viele Einrich-
tungen seines Ateliers mit Erfindergeist

selber kreierte und dadurch viele Aus-
lagen einsparen konnte.

Die Kreation seiner modernen
Wandmalereien anschaulich
vorgestellt

AufdemBildschirmseinesBürocompu-
ters zeigte und kommentierte Hospen-
thal einigeWerkbeispiele, die auf seiner
Homepagezufindensind.AuchdieEnt-
stehungeinesaktuellenWerkes inLenz-
burg wurde veranschaulicht, so die Fas-
sade vor der Bemalung, der Gerüstbau,
die Grundierung der 135 Quadratmeter
umfassenden Fläche, welche in diesem
Falle durch ein externes Malergeschäft
erfolgte, die dekorative Eigenkreation
darauf und die letzten Schattierungen.

Im eigentlichen Spray-Atelier
demonstrierte der Künstler die Hand-
habung seiner Technik: die Spray-
dose für die grossen Flächen und Air-
brush (eine sehr feine Spritzpistole) für
genaue Konturen. 251 verschiedene
Farbtöne sind in Dosen erhältlich und
im Atelier sauber eingeordnet. Zudem
werden auch die Caps, die Sprühköpfe
der Dosen, je nach Objekt ausgewech-
selt. Die Intensität des Knopfdrucks

und der Aufsprühwinkel variieren und
erzeugen sodie unterschiedlichstenEf-
fekte. Hellere Farben werden auf dunk-
lere aufgetragen, um schöne Verläufe
zu erzielen. Eindrücklich war auch die
Vielzahl der auf einem Tisch aufge-
stellten Spraydosen, die beim aktuel-

len Arbeitsort zum Einsatz kommen.
Grosse Sorgfalt und Innovationsge-
schick erfordert auch der Transport der
im Atelier geschaffenen Bildelemente
zu ihrem Bestimmungsort, wofür der
Künstler immer wieder neue Lösungen
suchen muss. Nach fünf Viertelstun-

den war dieser spannende Rundgang
zu Ende. Das geweckte Interesse und
die anschauliche Präsentation bewo-
gen die Besucher, verschiedenste Fra-
gen zu stellen, was über eine weitere
Stunde in Anspruch nahm, bevor die
letzten Gäste den Heimweg antraten.

Der Kunstschaffende erklärt den Umgang mit der Airbrush-Pistole.
Bilder: Erich Ketterer

Graffiti-Künstler Ralph Hospenthal demonstriert die Effekte verschiedener Spray-
techniken.

Ralph Hospental, alias «Seone», vor der fertig gestellten Fassade des Stapferhauses in Lenzburg, die er anlässlich der kommen-
den Ausstellung «Heimat» gestalten durfte. Bild: Seone, 2017


